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STEUERLICHE GESETZE UND GESETZES-
INITIATIVEN DER BUNDESREGIERUNG  

▀ Neuregelungen bei den GWG 

Mit dem vom Bundesrat am 02.06.2017 ver-
abschiedeten Gesetz wurde neu eingeführt: 

• die Anhebung der Grenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) zur Sofortab-
schreibung von 410 EUR auf 800 EUR ab 
dem 01.01.2018  

• die Anhebung der unteren Wertgrenze zur 
Bildung eines Sammelpostens bei GWG von 
150 EUR auf 250 EUR  

▀ Neue Regelungen durch die  

Flexi-Rente 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 

25.11.2016 grünes Licht für die sogenannte 
Flexi-Rente gegeben. Dadurch können Arbeit-
nehmer seit dem 01.01.2017 flexibler in die 
Rente einsteigen, kürzer treten oder länger 

arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teil-
rente und ermöglicht, diese mit Teilzeitarbeit 
zu kombinieren.  

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpflichtige, 
die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, dürfen 
künftig mehr hinzuverdienen. Bislang drohten 
drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn 

der Hinzuverdienst mehr als 450 EUR im Mo-
nat betrug. Ab Juli 2017 können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentnerinnen und Rentner 6.300 EUR jährlich 
anrechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber lie-
gende Verdienste werden zu 40 % auf die 

Rente angerechnet.  

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 

450 EUR im Monat verdienen, sind grundsätz-
lich rentenversicherungspflichtig. Altersvoll-
rentner sind davon ausgenommen und ren-
tenversicherungsfrei. Das änderte sich seit 
dem 01.01.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-
Rente. Künftig sind Altersvollrentner, die einer 
Beschäftigung nachgehen, nur noch nach Er-

reichen der Regelaltersgrenze rentenversiche-
rungsfrei. 

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Ar-
beiten über das normale Rentenalter hinaus 
soll sich mehr lohnen. Wer eine vorgezogene 
Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, 

erhöht durch die anhaltende Beitragszahlung 

künftig seinen Rentenanspruch.  

Bessere Absicherung des vorzeitigen 
Renteneintritts: Versicherte sollen früher 
und flexibler zusätzliche Beiträge in die Ren-
tenkasse einzahlen können, um Rentenab-
schläge auszugleichen und einen vorzeitigen 

Eintritt besser abzusichern.  

Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der 
bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbei-
trag zur Arbeitslosenversicherung für Beschäf-
tigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben 
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und somit versicherungsfrei sind, entfällt für 

5 Jahre. Darüber hinaus entfällt bei einer Wei-
terbildungsförderung in Betrieben mit weniger 
als 10 Beschäftigten das Erfordernis einer Ko-
finanzierung der Weiterbildungskosten durch 

den Arbeitgeber, um den Anreiz für die beruf-
liche Weiterbildung in Kleinstunternehmen zu 
erhöhen. 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

▀ Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen erweitert 

Steuerpflichtige können für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnissen und Dienstleistungen sowie 

Handwerkerleistungen steuerliche Vergünsti-
gungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören: 

 

Kosten für: 

Gesamt-
ansatz 
EUR 

maximal 

Ersparnis 
EUR 

 
maximal 

Haushaltsnahe Minijobs 
mit Haushaltsscheck-
verfahren (20 % von 

höchstens) 

2.550  510  

Sozialversicherungs-

pflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse, 

haushaltsnahe Dienst-
leistungen, Pflege- und 
Betreuungsleistungen, 
mit einer Hilfe im 

Haushalt vergleichbare 
Aufwendungen bei Un-
terbringung im Heim 
(20 % von höchstens)  

20.000 4.000  

Handwerkerleistungen 
(20 % der Arbeitsleis-
tung von höchstens)  

6.000  1.200  

Gesamt: 28.550  5.710  

Das Bundesfinanzministerium erweitert in sei-
nem Anwendungsschreiben vom 09.11.2016 
zur Steuerermäßigung bei Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und 
für die Inanspruchnahme haushaltsnaher 
Dienstleistungen die Möglichkeiten der steuer-

lichen Anerkennung solcher Leistungen. Ins-
besondere werden zwischenzeitlich ergangene 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofs aufge-
griffen und entsprechend berücksichtigt. Hier 
das Wesentliche:  

 

• Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig 

auch das angrenzende Grundstück umfas-
sen, sofern die haushaltsnahe Dienstleis-
tung oder die Handwerkerleistung dem ei-
genen Grundstück dienen. Somit können z. 

B. Lohnkosten für den Winterdienst auf öf-
fentlichen Gehwegen vor dem eigenen 
Grundstück berücksichtigt werden. 

• Hausanschlusskosten an die Ver- und Ent-
sorgungsnetze können unter weiteren Vo-
raussetzungen im Rahmen der Steuerer-
mäßigung ebenso begünstigt sein.  

• Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funkti-
on einer Anlage stellt ebenso eine Hand-
werkerleistung – wie die Beseitigung eines 
bereits eingetretenen Schadens oder Maß-

nahmen zur vorbeugenden Schadensab-
wehr – dar. Somit können künftig – in allen 

offenen Fällen – z. B. die Dichtheitsprüfun-
gen von Abwasserleitungen, Kontrollmaß-
nahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder 
auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen 
begünstigt sein. 

• Für ein mit der Betreuungspauschale abge-
goltenes Notrufsystem, das innerhalb einer 

Wohnung im Rahmen des „Betreuten Woh-
nens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicher-
stellt, kann ebenfalls die Steuerermäßigung 
in Anspruch genommen werden. 

• Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause 
versorgen und betreuen lassen, werden in 
Zukunft von dem Steuervorteil profitieren, 

da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fell-
pflege, das Ausführen und die sonstige Be-
schäftigung des Tieres als haushaltsnahe 
Dienstleistungen anerkannt werden kön-
nen. 

Die Aufwendungen für private Glasfaseran-

schlüsse können im Rahmen der haushaltsna-
hen Dienstleistungen als „Handwerkerleistun-
gen“ steuerlich geltend gemacht werden.  

Neben der steuerlichen Förderung für Privat-
haushalte werden Hausanschlüsse an Versor-
gungsnetze auch bei vermieteten Grundstü-
cken steuerlich berücksichtigt. Die Kosten sind 

entweder als (nachträgliche) Herstellungskos-
ten des Gebäudes (im Wege der Abschrei-

bung) bei erstmaliger Verlegung oder als so-
fort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand bei Er-
satz vorhandener Anschlüsse als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung steuerlich abziehbar.  

Auch Aufwendungen für die Reparatur von 
Elektrogeräten im Haushalt des Steuerpflichti-
gen sind steuerlich als „Handwerkerleistun-
gen“ berücksichtigungsfähig, soweit die Gerä-
te in der Hausratversicherung mitversichert 
werden können. 
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Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für 

die Gewährung der Steuerermäßigung stellt 
die Leistungserbringung im Haushalt des 
Steuerpflichtigen dar. Unter einem Haushalt 
ist die Wirtschaftsführung mehrerer zusam-

menlebender Personen oder einer einzelnen 
Person in einer Wohnung oder in einem Haus 
einschließlich des dazugehörenden Grund und 
Bodens zu verstehen. 

▀ Steuern sparen mit der  

„Haushaltshilfe“ 

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die 
haushaltsnahe Dienstleistungen von Minijob-
bern verrichten lassen, auf besondere Art und 
Weise. Das Finanzamt erkennt 20 % der ge-

samten Aufwendungen, maximal jedoch 

510 EUR im Jahr, als Minderungsbetrag bei 
der Steuerschuld an. Anders als bei Wer-
bungskosten oder Sonderausgaben, deren An-
erkennung lediglich das steuerpflichtige Ein-
kommen reduziert, vermindert der Abset-
zungsbetrag für Minijobs in Privathaushalten 

die Einkommensteuer unmittelbar. Die von 
den Privathaushalten an die Minijob-Zentrale 
abzuführenden Abgaben betragen 14,8 %. 
Durch die Absetzbarkeit von 20 % der Arbeit-
geberaufwendungen für den Minijobber kann 
sich bei der Steuererklärung hier ein echtes 

Plus ergeben. 

Beispiel: Zum 01.01.2017 stellte ein Ehepaar 
eine Haushaltshilfe, z. B. eine Putzfrau, ein. 

Die Haushaltshilfe ist gesetzlich krankenversi-
chert und unterliegt im Minijob nicht der Ren-
tenversicherungspflicht. Das Ehepaar zahlt der 
Haushaltshilfe eine Vergütung von 180 EUR im 

Monat. Die Steuerschuld des Ehepaares für 
das Jahr 2017 beträgt 8.500 EUR. 

An die Minijob-Zentrale zu zahlen:  
(12 Monate x 180 = 2.160 x 14,8 % =) 
319,68 EUR  
Absetzungsbetrag: (2.160 Lohn + 319,68 
Abgaben = 2.479,68 x 20 % =) 495,94 EUR 

Durch die Berücksichtigung des Absetzungs-
betrags vermindert sich die Einkommensteu-
erschuld nachträglich um 495,94 EUR auf 
8.004,06 EUR. Die Steuerersparnis übersteigt 
den Betrag, den das Ehepaar für die Haus-

haltshilfe an die Minijob-Zentrale abzuführen 

hat, um (495,94 EUR – 319,68 EUR =) 
176,26 EUR im Jahr. 

Vorteil Unfallversicherungsschutz: Ange-
meldete Haushaltshilfen sind gesetzlich bei 
den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf allen 
damit zusammenhängenden Wegen und auf 
dem direkten Weg von ihrer Wohnung zur Ar-

beit und zurück unfallversichert. Wird die 
Haushaltshilfe „nicht legal“ beschäftigt, kann 
der Unfallversicherungsträger den Privat-
haushalt für die entstandenen Unfallkosten in 
die Haftung nehmen. 

▀ Kein Sonderausgabenabzug für 

selbst getragene Krankheitskosten 

Krankheitskosten, die ein Steuerpflichtiger 
selbst trägt, sind nicht als Sonderausgaben 
abziehbar, wenn er mit seiner privaten Kran-
kenversicherung einen entsprechenden 
Selbstbehalt vereinbart. Das entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

01.06.2016. 

In der Praxis wird häufig ein Krankenversiche-
rungsschutz vereinbart, für den aufgrund ent-
sprechender Selbstbehalte geringere Versiche-
rungsbeiträge zu zahlen sind. Im vom BFH 
entschiedenen Fall versuchte ein Steuerpflich-
tiger daher, die von ihm getragenen krank-

heitsbedingten Aufwendungen als Sonderaus-

gaben anzusetzen. 

Nach Auffassung des BFH stellt die Selbstbe-
teiligung keine Gegenleistung für die Erlan-
gung des Versicherungsschutzes dar. Die 
selbst getragenen Krankheitskosten können 
als außergewöhnliche Belastungen steuerlich 

angesetzt werden. Da im Praxisfall aber die 
Aufwendungen die zumutbare Eigenbelastung 
wegen der Höhe der Einkünfte des Steuer-
pflichtigen nicht überschritten hätten, kommt 
ein Abzug nicht in Betracht. 

 

▀ Übernahme von Kfz-Kosten durch 

den Arbeitnehmer 

Die Überlassung eines betrieblichen Pkw durch 
den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für des-
sen Privatnutzung führt zu einer Bereicherung 

des Arbeitnehmers und damit zum Zufluss von 
Arbeitslohn. Steht der Vorteil dem Grunde 
nach fest, ist dieser entweder nach der 1-%-
Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode 
zu bewerten und zu versteuern. 
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Leistet der Arbeitnehmer für die private Nut-

zung eines Dienstwagens ein Nutzungsentgelt 
an den Arbeitgeber, mindert dies den Wert 
des geldwerten Vorteils aus der Nutzungs-
überlassung. Ebenso ist es, wenn der Arbeit-

nehmer im Rahmen der privaten Nutzung ein-
zelne (individuelle) Kosten (z. B. Kraft-
stoffkosten) des betrieblichen Pkw trägt.  

Der Umstand, dass der geldwerte Vorteil aus 
der Kfz-Überlassung nach der 1-%-Regelung 
ermittelt wurde, steht dem nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 30.11.2016 

nicht mehr entgegen. Der BFH war bislang da-
von ausgegangen, dass vom Arbeitnehmer 
selbst getragene Kfz-Kosten nicht steuerlich 
berücksichtigt werden können, wenn der Nut-
zungsvorteil pauschal nach der 1-%-Regelung 

(anstelle der sog. Fahrtenbuchmethode) be-

messen wird. 

Der Wert des geldwerten Vorteils aus der 
Dienstwagenüberlassung kann jedoch durch 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers lediglich bis 
zu einem Betrag von 0 EUR gemindert wer-
den. Ein geldwerter „Nachteil“ kann aus der 
Überlassung eines Dienstwagens zur Privat-

nutzung nicht entstehen, und zwar auch dann 
nicht, wenn die Eigenleistungen des Arbeit-
nehmers den Wert der privaten Dienstwagen-
nutzung und der Nutzung des Fahrzeugs zu 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
übersteigen. Ein verbleibender „Restbetrag“ 
bleibt ohne steuerliche Auswirkungen und 

kann auch nicht als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 
abgezogen werden. 

Anmerkung: Eine Korrektur ist im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung durch den Ar-
beitnehmer selbst möglich. 

▀ Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 

Kein doppelter Abzug für die Nutzung von 
zwei Arbeitszimmern in verschiedenen 
Orten 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer sind i. d. R. steuerlich nicht abziehbar. 
Dies gilt jedoch dann nicht, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein ande-

rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In die-
sem Fall wird die Höhe der abziehbaren Auf-

wendungen auf 1.250 EUR im Jahr begrenzt. 
Die Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet.  

In seiner Entscheidung vom 09.05.2017 stellt 
der BFH klar, dass der personenbezogene 

Höchstbetrag für den Abzug von Aufwendun-
gen eines Steuerpflichtigen auch bei der  
 
 

Nutzung von mehreren häuslichen Arbeits-

zimmern in verschiedenen Haushalten auf 
1.250 EUR begrenzt ist.  

Wenn mehrere Steuerpflichtige ein häus-
liches Arbeitszimmer nutzen 

Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von ei-
nem objektbezogenen Abzug der Aufwendun-
gen ausgegangen. Diese waren hiernach un-
abhängig von der Zahl der nutzenden Perso-
nen auf insgesamt 1.250 EUR im Jahr be-
grenzt. 

 

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 
macht der BFH nunmehr eine Kehrtwende zu-
gunsten der Steuerpflichtigen, die mit weite-
ren Personen ein häusliches Arbeitszimmer 

nutzen. Nach diesen Entscheidungen ist die 
Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR im Jahr 
personenbezogen anzuwenden, sodass jeder 
von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu 

dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend 
machen kann.  

Im ersten Fall stellte der BFH fest, dass der 

auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenz-
te Abzug der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer jedem Steuerpflichtigen zu ge-
währen ist, dem für seine betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht, wenn er in dem Arbeits-

zimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und 
die geltend gemachten Aufwendungen getra-
gen hat. Zudem stellt er klar, dass die Kosten 
bei Ehegatten jedem Ehepartner grundsätzlich 
zur Hälfte zuzuordnen sind, wenn sie bei hälf-
tigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszim-

mer gemeinsam nutzen.  

Im zweiten Fall betont der BFH darüber hin-
aus, dass für den Abzug der Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer feststehen 
muss, dass dort überhaupt eine berufliche o-
der betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Au-
ßerdem muss der Umfang dieser Tätigkeit es 
glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuer-

pflichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer 
vorhält. 
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Anerkennung des häuslichen Arbeits-

zimmers eines Selbstständigen 

In seiner Entscheidung vom 22.02.2017 stellt 
der Bundesfinanzhof (BFH) klar, dass bei ei-
nem Selbstständigen nicht jeder Schreibtisch-

arbeitsplatz in seinen Betriebsräumen zwangs-
läufig einen solchen zumutbaren „anderen Ar-
beitsplatz“ darstellt. Soweit die Nutzung des 
Arbeitsplatzes in einer Weise eingeschränkt 
ist, dass der Steuerpflichtige in seinem häusli-
chen Arbeitszimmer einen nicht unerheblichen 
Teil seiner beruflichen oder betrieblichen Tä-

tigkeit verrichten muss, kommt das Abzugs-
verbot nicht zum Tragen.  

Auch der selbstständig Tätige kann auf ein 
(zusätzliches) häusliches Arbeitszimmer an-

gewiesen sein. Inwieweit dies der Fall ist, 
ergibt sich aus dem jeweiligem Sachverhalt. 

Anhaltspunkte können sich sowohl aus der 
Beschaffenheit des Arbeitsplatzes (Größe, La-
ge, Ausstattung) als auch aus den Rah-
menbedingungen seiner Nutzung (Umfang der 
Nutzungsmöglichkeit, Zugang zum Gebäude, 
zumutbare Möglichkeit der Einrichtung eines 
außerhäuslichen Arbeitszimmers) ergeben. 

 

Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Kü-
chenzeile steuerlich nicht anzuerkennen 

In einem vom Bundesfinanzhof am 

08.09.2016 entschiedenen Fall nutzte ein 
Steuerpflichtiger einen Teil der Wohnung mit 
offenem Wohn- und Küchenbereich auch als 
„Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in seiner  
Gewinnermittlung die anteilige Miete und Ne-
benkosten für den von ihm als Büro genutzten 

Bereich als Betriebsausgaben zum Abzug an. 

Das Finanzamt und dem folgend das Finanz-
gericht erkannten diese Aufwendungen nicht 
als Betriebsausgaben an. Dem folgte auch der 
Bundesfinanzhof. 

Aufwendungen für einen in die häusliche 
Sphäre eingebundenen Raum, der sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten 

Wohnzwecken eingerichtet ist und entspre-
chend genutzt wird, können nach der Ent-
scheidung weder insgesamt noch anteilig als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden.  

▀ Kein „Spekulationsgewinn“ bei selbst 

genutzten Ferienhäusern und Zweit-

wohnungen 

Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehören 
auch Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-
schäften – sogenannte „Spekulationsgeschäf-
ten“. Dazu zählen u. a. Veräußerungen von 
Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwi-

schen Anschaffung und Veräußerung nicht 
mehr als zehn Jahre beträgt. Werden die 
Grundstücke im Zeitraum zwischen Anschaf-
fung oder Fertigstellung und Veräußerung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-

zwecken genutzt, unter-fallen sie nicht der 

Steuerpflicht. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in sei-
ner Entscheidung vom 27.06.2017 wird ein 
Gebäude auch dann zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt, wenn es der Steuerpflichtige nur 
zeitweilig bewohnt, sofern es ihm in der übri-

gen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht. 
Danach setzt die Nutzung zu „eigenen Wohn-
zwecken“ weder die Nutzung als Hauptwoh-
nung voraus noch muss sich dort der Schwer-
punkt der persönlichen und familiären Le-
bensverhältnisse befinden.  

Anmerkung: Ein Steuerpflichtiger kann des-
halb mehrere Gebäude gleichzeitig zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen. Erfasst sind daher auch 

Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung be-
stimmte Ferienwohnungen und Wohnungen, 
die im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung genutzt werden. Nach dieser Entschei-

dung sind nicht dauernd bewohnte Zweitwoh-
nungen und ausschließlich eigengenutzte Feri-
enwohnungen nicht von der steuerlichen Be-
günstigung ausgenommen. Die Reaktion der 
Finanzverwaltung zu dem Urteil steht jedoch 
noch aus. 

▀ Aufwendungen für die Erneuerung 

einer Einbauküche bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hatte in der Vergangen-
heit die Auffassung vertreten, dass die in einer 

Einbauküche verbaute Spüle als Gebäudebe-

standteil anzusehen ist und dass dies auch für 
den Küchenherd gilt. Danach waren Aufwen-
dungen für die Erneuerung dieser Ge-
genstände als Erhaltungsaufwand bei Vermie-
tung und Verpachtung steuerlich sofort ab-
ziehbar. 

Nunmehr macht er in seiner Entscheidung 
vom 03.08.2016 eine Kehrtwende und geht 
davon aus, dass Spüle und Kochherd keine 
unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr 
sind.  
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Er begründet dies mit der geänderten Ausstat-

tungspraxis. Danach sind die einzelnen Ele-
mente einer Einbauküche ein eigenständiges 
und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit 
einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. Die Auf-

wendungen für die komplette Erneuerung ei-
ner Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel 
und Elektrogeräte) in einer vermieteten Im-
mobilie sind daher nicht sofort als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abziehbar, sondern nur im 
Wege der Abschreibung (über 10 Jahre) steu-

erlich zu berücksichtigen. 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium 
teilt mit Schreiben vom 16.05.2017 dazu mit, 
dass es die Grundsätze des Urteils  in allen of-
fenen Fällen anwenden will. Bei Erstveranla-

gungen bis einschließlich des Veranlagungs-

zeitraums 2016 will es jedoch nicht beanstan-
den, wenn auf Antrag des Steuerpflichtigen 
die bisherige Rechtsprechung für die Erneue-
rung einer Einbauküche zugrunde gelegt wird, 
wonach die Spüle und der Herd als wesentli-
che Bestandteile des Gebäudes behandelt 
wurde und deren Erneuerung/Austausch zu 

sofort abzugsfähigem Erhaltungsaufwand 
führte. 

 

▀ Einkünfteerzielungsabsicht bei  

Ferienwohnungen 

Erneut musste sich der Bundesfinanzhof in 
seinem Beschluss vom 09.03.2017 mit der 
Einkünfteerzielungsabsicht und der damit ver-
bundenen Geltendmachung von Werbungskos-

ten bei Ferienwohnungen auseinandersetzen.  

Dazu stellt er noch einmal klar, dass bei einer 
„Ferienwohnung“ grundsätzlich und typisie-
rend von der Absicht des Steuerpflichtigen 
auszugehen ist, einen Einnahmenüberschuss 
zu erwirtschaften, wenn sie ausschließlich an 
Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit 

hierfür bereitgehalten wird. Entsprechend sind 
die erforderlichen Aufwendungen als  

Werbungskosten anzuerkennen. Weitere Vo-

raussetzung ist, dass das Vermieten die orts-
übliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen 
– abgesehen von Vermietungshindernissen – 
nicht erheblich (d. h. um mindestens 25 %) 

unterschreitet. 

Liegen die genannten Voraussetzungen bei ei-
ner Ferienimmobilie nicht vor, z. B. weil sich 
der Eigentümer die Selbstnutzung der Ferien-
wohnung vorbehält, ist die Vermietung mit ei-
ner auf Dauer ausgerichteten Vermietungstä-
tigkeit nicht vergleichbar. Entsprechend muss 

die Einkünfteerzielungsabsicht dann durch ei-
ne Prognose überprüft werden. 

FÜR GEWERBETREIBENDE /  
FREIBERUFLER 

▀ Steuerliche Voraussetzungen bei 

elektronischen Kassen 

Beim Einsatz von Registrier- oder PC-
Kassensystemen muss der Steuerpflichtige für 
eine sachgerechte und insbesondere die Voll-
ständigkeit und Unveränderbarkeit gewähr-

leistende Struktur und Organisation seiner 
Aufzeichnungen sorgen. Er ist für die Einhal-
tung der Ordnungsmäßigkeitsvoraussetzungen 
selbst verantwortlich. Eine Verpflichtung zum 
Einsatz elektronischer Kassen besteht nicht.  

Wird eine elektronische Kasse geführt, müs-

sen – spätestens seit dem 01.01.2017 – alle 
Einzeldaten, die durch die Nutzung der Kasse 

entstehen, während der Aufbewahrungsfrist 
von 10 Jahren – jederzeit verfügbar, unver-
züglich lesbar und maschinell auswertbar – 
aufbewahrt werden. 

Zudem müssen alle zum Verständnis der Ein-

zeldaten erforderlichen Organisationsunterla-
gen (z. B. Handbücher, Bedienungs- und Pro-
grammieranleitung) vorgehalten werden. Die 
Finanzverwaltung verlangt, dass digitale Da-
ten (wie die Kasseneinzeldaten) auf einem 
maschinell verwertbaren Datenträger (z. B. 
CD, DVD, USB-Stick) zur Verfügung gestellt 

werden. Der Grundsatz der Unveränderbarkeit 
gilt für sämtliche digitale Daten und damit 
auch für Daten elektronischer Kassen.  

Bitte beachten Sie! Ältere Kassensysteme 

(z. B. elektronische Registrierkassen mit Pa-
pier- oder elektronischem Journal ohne Mög-

lichkeit zur Einzeldatenspeicherung) erfüllen 
die oben genannten Vorgaben nicht und dür-
fen damit nicht mehr eingesetzt werden. Or-
ganisationsunterlagen und Daten der „Alt-
Kassen“ sind weiterhin für steuerliche Zwecke 
während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 
vorzuhalten. Grundsätzlich wird empfohlen, 

neben dem Vorgenannten auch die „Alt-
Kasse“ weiterhin aufzubewahren.  
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▀ Kassen-Nachschau ab 01.01.2018 

Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen 

wiederholt festgestellten Manipulationen an 
Registrierkassen hat der Gesetzgeber mit dem 
„Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an di-
gitalen Grundaufzeichnungen“ auch eine sog. 
Kassen-Nachschau implementiert.  

Diese kann ab 01.01.2018 in den Geschäfts-

räumen von Steuerpflichtigen während der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten und au-
ßerhalb einer Außenprüfung durchgeführt 
werden. Eine vorherige Ankündigung ist nicht 
erforderlich. Abweichend davon dürfen Wohn-
räume gegen den Willen des Inhabers nur zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffent-

liche Sicherheit betreten werden. 

Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes 
Verfahren zur zeitnahen Prüfung des ord-
nungsgemäßen Einsatzes des elektronischen 
Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßig-
keit der Kassenaufzeichnungen und der ord-
nungsgemäßen Übernahme der Kassenauf-

zeichnungen in die Buchführung dar.  

Die von der Nachschau betroffenen Steuer-
pflichtigen haben die relevanten Aufzeichnun-
gen, Bücher und Organisationsunterlagen auf 
Verlangen vorzulegen und Auskünfte zu ertei-
len. Sofern die Daten in elektronischer Form 

vorliegen, gelten die bekannten Ver-
pflichtungen bezüglich des Datenzugriffs bzw. 
der maschinellen Auswertung. Kontrolliert 

werden können sowohl Registrierkassen, 
computergestützte Kassensysteme und der 
ordnungsgemäße Einsatz des elektronischen 
Aufzeichnungssystems wie auch offene Laden-

kassen.  

Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der 
Kassen und ihrer Handhabung in Geschäfts-
räumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, 
ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises 
des Finanzbeamten zulässig. Dies gilt z. B. 
auch für Testkäufe. 

Im Falle von offenen Ladenkassen kann der 
Amtsträger zur Prüfung der ordnungsgemäßen 
Kassenaufzeichnungen einen sogenannten 
„Kassensturz“ verlangen sowie sich die Auf-

zeichnungen der Vortage vorlegen lassen. Be-
steht ein Anlass zu Beanstandungen der Kas-

sen-aufzeichnungen, -buchungen oder der 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung, kann der Amtsträger – nach schriftli-
chem Hinweis – ohne vorherige Prüfungsan-
ordnung zur Außenprüfung übergehen.  

▀ Tägliches Auszählen bei einer  

offenen Ladenkasse 

Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchfüh-
rung erfordert bei Bareinnahmen, die ähnlich 
einer offenen Ladenkasse erfasst werden,  

einen täglichen Kassenbericht, der auf der 

Grundlage eines tatsächlichen Auszählens der 
Bareinnahmen erstellt wurde. Mit Beschluss 
vom 16.12.2016 stellt der Bundesfinanzhof 
(BFH) nunmehr klar, dass, soweit die in seiner 

Entscheidung vom 25.3.2015 gewählte For-
mulierung in der Praxis teilweise dahingehend 
„missverstanden“ wird, dass über den Kas-
senbericht hinaus ein „Zählprotokoll“ gefordert 
wird, in dem die genaue Stückzahl der vor-
handenen Geldscheine und -münzen aufzulis-
ten ist, die dortige Formulierung – die im Üb-

rigen den Begriff „Zählprotokoll“ nicht enthält 
– nicht als Neuorientierung der Rechtspre-
chung angesehen werden kann. Erforderlich, 
aber auch ausreichend ist ein Kassenbericht, 
der auf der Grundlage eines tatsächlichen 
Auszählens erstellt wurde. 

 

Anmerkung: Auch wenn der BFH nicht expli-
zit ein „Zählprotokoll“ fordert, stellt es grund-

sätzlich eine bessere Übersicht und einen 
Nachweis für den Geldbestand am Ende des 

Tages dar. Das empfiehlt auch die Oberfi-
nanzdirektion Karlsruhe in ihrem Schreiben 
vom 26.10.2016. 

▀ Kontierungsvermerk auf  

elektronischen Rechnungen 

In der Praxis werden zunehmend elektroni-
sche Rechnungen verwandt. Bei dieser Art der 
Rechnungsstellung liegen Originalbelege in 
Papierform nicht mehr vor. Die Rechnung geht 
elektronisch ein und wird ebenso erfasst. Eine 

Kontierung auf dem Beleg ist dabei nicht mehr 
möglich. 

Der Originalzustand eines elektronischen Do-
kuments muss jedoch gemäß den Grundsät-
zen zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD – für Veranla-gungszeit-
räume, die nach dem 31.12.2014 beginnen) 
jederzeit prüfbar und damit lesbar gemacht 
werden können. Bearbeitungsvorgänge oder 
Veränderungen, wie z. B. das Anbringen von 
Buchungsvermerken müssen protokolliert und 

mit dem Dokument abgespeichert werden.  
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Aus der Verfahrensdokumentation muss er-

sichtlich sein, wie die elektronischen Belege 
erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgegeben 
und aufbewahrt werden. 

Bitte beachten Sie! Zur Erfüllung der Beleg-

funktion sind Angaben zur Kontierung, zum 
Ordnungskriterium für die Ablage und zum 
Buchungsdatum jedoch zwingend erforderlich. 
Diese können nach einer Verfügung des Baye-
rischen Landesamtes für Steuern bei einem 
elektronischen Beleg durch die Verbindung mit 
einem Datensatz, mit den genannten Angaben 

zur Kontierung oder durch eine elektronische 
Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Bar-
code) erfolgen. 

▀ Aufbewahrung und Archivierung von 

elektronischen Kontoauszügen 

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Al-
ternative zum Papier-Kontoauszug immer 
stärker an Bedeutung. Er wird zunehmend in 
digitaler Form von den Banken an ihre Kunden 
übermittelt. Teilweise handelt es sich um Un-

terlagen in Bilddateiformaten (z. B. Kontoaus-
züge im tif- oder pdf-Format), teilweise auch 
um Daten in maschinell auswertbarer Form  
(z. B. als csv-Datei). Da an elektronische Kon-
toauszüge keine höheren Anforderungen als 
an elektronische Rechnungen zu stellen sind, 

werden diese grundsätzlich steuerlich aner-
kannt. 

Steuerpflichtige müssen dafür im Rahmen in-

terner Kontrollsysteme den elektronischen 
Kontoauszug bei Eingang 

• auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft 
und Unversehrtheit des Inhalts) überprüfen 

und 

• diese Prüfung dokumentieren und protokol-
lieren. 

In elektronisch übermittelter Form eingegan-
gene Kontoauszüge sind auch in dieser Form 
aufzubewahren. Die alleinige Aufbewahrung 
eines Papierausdrucks genügt somit nicht den 

Aufbewahrungspflichten! Angesichts der rasch 
fortschreitenden Entwicklung werden von der 
Finanzverwaltung keine technische Vorgaben 
oder Standards zur Aufbewahrung festgelegt. 

Die zum Einsatz kommenden DV- oder Ar-
chivsysteme müssen den Anforderungen der 

Abgabenordnung und den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung insbesondere in 
Bezug auf Vollstän-digkeit, Richtigkeit und 
Unveränderbarkeit entsprechen. 

Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen 
Dokumente unterliegen auch elektronische 
Kontoaus-züge dem Datenzugriffsrecht der Fi-

nanzverwaltung. Für die Dauer der Aufbewah-
rungspflicht sind die Daten zu speichern, ge-
gen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar  
 

vorzuhalten und bei einer Außenprüfung zur 

Verfügung zu stellen. Auch für Steuerpflichti-
ge, die ihren Gewinn nach Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) er-
mitteln, sind die vorgenannten Grundsätze 

anzuwenden. 

Für Steuerpflichtige im Privatkundenbereich – 
also ohne Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten – besteht keine Aufbewahrungs-
pflicht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen 
von Steuererklärungen werden demnach an-
stelle von konventionellen Konto-auszügen 

auch ausgedruckte Online-Bankauszüge aner-
kannt. 

▀ Leasingsonderzahlung im Rahmen 

der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung  

Leasingsonderzahlungen stellen vorausgezahl-
te Nutzungsentgelte dar. Im Falle der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-
Rechnung (nach § 4 Abs. 3 EStG) kann der 
Steuerpflichtige bei betrieblicher Nutzung des 

Leasinggegenstands eine Leasingsonderzah-
lung im Zeitpunkt der Zahlung in voller Höhe 
als Betriebsausgabe abziehen. Lediglich eine 
Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahren würde 
hiervon abweichend eine gleichmäßige Vertei-
lung erfordern. 

 

Insbesondere beim Kraftfahrzeug-Leasing sind 
Nutzungsänderungen in nachfolgenden Jahren 
aber denkbar. Daher ist für den Betriebsaus-
gabenabzug sowohl die Nutzung des Pkw im 

Jahr des Abflusses der Sonderzahlung als auch 
die zukünftige Nutzung innerhalb des gesam-

ten Leasingzeitraums maßgeblich. Die Ent-
scheidung über den Betriebsausgabenabzug 
fällt zwar zunächst nach den Nutzungsverhält-
nissen im Zahlungsjahr (kein Betriebsausga-

benabzug bei einer betrieblichen Nutzung un-
ter 10 %), spätere Nutzungsänderungen in 
Jahren nach der Zahlung, aber innerhalb des 
Zeitraums, für den die Sonderzahlung als Vo-
rauszahlung geleistet wurde, führen dann zu 
Korrekturen des Steuerbescheids des Zah-
lungsjahres, soweit dieser verfahrensrechtlich 

noch änderbar ist. 
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Nach Auffassung der Finanzverwaltung han-

delt es sich bei der Nutzungsänderung um ein 
rückwirkendes Ereignis. Jedoch muss das Er-
eignis zum einen nach Entstehung des Steu-
eranspruchs und zum anderen nach Erlass des 

ursprünglichen Steuerbescheids des betref-
fenden Veranlagungszeitraums eingetreten 
sein. Ist die Nutzungsänderung als maßgebli-
ches Ereignis bereits vor Erlass des Einkom-
mensteuerbescheids des Zahlungsjahres er-
folgt, scheidet eine rückwirkende Änderung 
aus. Soweit die Nutzungsänderung im Zeit-

punkt der Veranlagung bereits eingetreten, 
dem Finanzamt aber noch nicht bekannt war, 
kann die Änderung der Steuerfestsetzung er-
folgen.  

Beispiel 2013: Die Leasingsonderzahlung in 

Höhe von 10.000 EUR wird im Dezember 2013 

für einen Leasingvertrag über einen Pkw mit 
einer Laufzeit von 48 Monaten entrichtet. Ab 
diesem Monat wird der Pkw nachweislich zu 
mehr als 50 % betrieblich genutzt. Der Pkw ist 
dem Leasinggeber zuzurechnen. Der Leasing-
nehmer kann einen Betriebsausgabenabzug in 
Höhe von 10.000 EUR geltend machen. 

2016: Ab Januar 2016 – nachdem die Ein-
kommensteuer-Festsetzung 2013 bereits er-
folgt ist – wird der Pkw nur noch in geringem 
Umfang (unter 10 %) betrieblich genutzt. In 
der Einnahmen-Überschuss-Rechnung werden 
lediglich geringe Kosteneinlagen für Betriebs-
fahrten angesetzt. Aufgrund der geänderten 

Nutzung ist der anteilige Betriebsausgabenab-

zug im Jahr 2013 rückwirkend um 4.792 EUR 
(23/48 von 10.000 EUR) zu kürzen. 

▀ Aufdeckung stiller Reserven bei  

Ausscheiden aus einer Personen-
gesellschaft 

Nach zwei Entscheidungen des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 16.03.2017 und 30.03.2017 
können Gesellschafter künftig weitergehend 
als bisher gewinnneutral und damit ohne Auf-

deckung stiller Reserven aus ihren Personen-
gesellschaften ausscheiden. Nach den Urteilen 
liegt eine sog. gewinnneutrale Realteilung in 
allen Fällen der Sachwertabfindung eines aus-
scheidenden Gesellschafters vor, wenn er die 

erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Be-

triebsvermögen verwendet.  

Eine Buchwertfortführung wird danach auch 
dann ermöglicht, wenn der ausscheidende Ge-
sellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgüter 
ohne sog. Teilbetriebseigenschaft erhält. Da-
mit wendet sich der BFH ausdrücklich gegen 
die Auffassung der Finanzverwaltung in ihrem 

Schreiben vom 20.12.2016, die eine Gewinn-
neutralität nur dann gewähren will, wenn der 
ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb 
oder einen Mitunternehmeranteil erhält. 

Der Auflösung der Gesellschaft mit anschlie-

ßender Verteilung der Wirtschaftsgüter des 
Gesellschaftsvermögens unter den Gesell-
schaftern wird damit das Ausscheiden eines 
Gesellschafters aus einer fortbestehenden Ge-

sellschaft gleichgestellt. 

Anmerkung: Das Thema ist sehr komplex. 
Auch wenn der BFH hier den Steuerpflichtigen 
beim Ausscheiden aus einer Gesellschaft ent-
gegengekommen ist, sollten Sie bei entspre-
chenden Absichten unbedingt vorher steuerli-
chen Rat einholen, damit eine steueroptimale 

Gestaltung erfolgen kann! 

▀ Bundesfinanzhof zweifelt an der  
Umsatzsteuerpflicht für Fahrschulen 

Unterrichtsleistungen für den Erwerb der 
Fahrerlaubnisklassen B (Pkw-Führerschein) 
und C1 sind nach nationalem Recht umsatz-
steuerpflichtig. Fahrschulen sind nach dem 
Umsatzsteuergesetz keine allgemeinbildenden 
oder berufsbildenden Einrichtungen.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt aber an 

der Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von 
Fahrunterricht zum Erwerb der genannten 
Fahrerlaubnisklassen. Nach der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist 
Unterricht, den sogenannten anerkannte Ein-

richtungen oder Privatlehrer erteilen, von der 
Umsatzsteuer zu befreien.  

Mit Beschluss vom 16.03.2017 hat der BFH 
dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) daher die Frage vorgelegt, ob Fahr-
schulen insoweit steuerfreie Leistungen er-
bringen. Damit soll geklärt werden, ob der 

Fahrschulunterricht aus Gründen des Unions-
rechts umsatzsteuerfrei ist.  

 

Im entschiedenen Fall bejaht der BFH den Un-
terrichtscharakter der Fahrschulleistung. Die 
zusätzlich erforderliche Anerkennung kann 

sich daraus ergeben, dass der Unterrichtende 
die Fahrlehrerprüfung nach dem Gesetz über 
das Fahrlehrerwesen abgelegt haben muss. 
Des Weiteren kommt auch eine Steuerfreiheit 
als Privatlehrer in Betracht. Die Auslegung der 
Richtlinie sei aber zweifelhaft, sodass eine 

Entscheidung des EuGH einzuholen sei. 
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Anmerkung: Die nunmehr vom EuGH zu tref-

fende Entscheidung ist von erheblicher Bedeu-
tung für die Umsatzbesteuerung aller Fahr-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollte er eine Steuerfreiheit bejahen, wird sich 

die Anschlussfrage stellen, ob Fahrschulen den 
sich hieraus ergebenden Vorteil zivilrechtlich 
an ihre Kunden durch eine geänderte Preisbil-
dung weitergeben. 

 

▀ Umsatzsteuerliche Behandlung von 

Betriebsveranstaltungen 

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsver-
anstaltungen, insbesondere die Ersetzung der 
ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze durch 
einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine 

Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen 
Regelungen. 

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und 
wie die Kosten, die auf den einzelnen Arbeit-
nehmer entfallen, zu berechnen sind, be-
stimmt sich nach den lohn-steuerrechtlichen 

Grundsätzen. 

• Von einer überwiegend durch das unter-
nehmerische Interesse des Arbeitgebers 
veranlassten üblichen Zuwendung ist um-
satzsteuerrechtlich im Regelfall auszuge-
hen, wenn der Betrag je Arbeitnehmer und 
Betriebsveranstaltung 110 EUR ein-

schließlich Umsatzsteuer nicht überschrei-
tet. Der Vorsteuerabzug ist in vollem Um-
fang möglich. 

• Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den 
einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veran-
staltung die Grenze von 110 EUR ein-
schließlich Umsatzsteuer, ist von einer 

überwiegend durch den privaten Bedarf 

des Arbeitnehmers veranlassten unent-
geltlichen Zuwendung auszugehen. Ein 
Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht mög-
lich. 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium 
stellt in einem Schreiben vom 19.04.2016 

fest, dass Zuwendungen im Rahmen von Be-
triebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum 
Teil unternehmerisch und zum Teil nicht un-
ternehmerisch veranlasst sein können. Diese 
negative Sichtweise des Ministeriums ist je-
doch gerichtlich noch nicht überprüft. 

FÜR DIE GMBH UND DEREN  

GESCHÄFTSFÜHRER 

▀ Kapitalausstattung von GmbHs  

wurde verbessert 

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem „Ge-
setzentwurf zur Weiterentwicklung der steuer-
lichen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ 
zugestimmt. Damit werden die Rahmenbedin-

gungen für die Kapitalausstattung von GmbHs 
verbessert. Vor allem junge Unternehmen mit 
innovativen Geschäftsmodellen werden – 
durch Verbesserung ihrer Finanzie-rungsmög-
lichkeiten – profitieren.  

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträ-
gen nach einem Gesellschafterwechsel (Man-

telkauf) eingeschränkt. Künftig wird die steu-
erliche Verrechnung von Verlusten bei Körper-
schaften neu ausgerichtet. Unternehmen, die 
für ihre Finanzierung auf die Neuaufnahme 
oder den Wechsel von Anteilseignern an-
gewiesen sind, können jetzt nicht genutzte 
Verluste bei Anteilserwerben unter bestimm-

ten Vorausset-zungen (sog. schädlicher Betei-
ligungserwerb) auf Antrag weiterhin steuerlich 
berücksichtigen, sofern sie denselben Ge-
schäftsbetrieb nach einem Anteils-eigner-
wechsel fortführen.  

Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert 

bleibt, wird nach qualitativen Merkmalen beur-
teilt. Diese sind insbesondere die angebotenen 
Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- 

und Lieferantenkreis, die bedienten Märkte 
und die Qualifikation der Arbeitnehmer. Damit 
ein fortführungsgebundener Verlustvortrag 
erhalten bleibt, muss ein seit der Gründung 

oder seit mindestens 3 Jahren bestehender 
Geschäftsbetrieb unverändert bestehen blei-
ben: 

• Er darf demnach nicht ruhend gestellt wer-
den, 

• nicht einer andersartigen Zweckbestim-
mung zu-geführt und 

• kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufge-
nommen werden, 

• die Körperschaft darf sich nicht an einer 

Mitunternehmerschaft beteiligen, 

• die Körperschaft darf kein Organträger 
werden und 

• in die Körperschaft dürfen keine Wirt-
schafts-güter unterhalb des gemeinen Wer-
tes eingebracht werden. 

Anmerkung: Das Gesetz trat rückwirkend 
zum 01.01.2016 in Kraft. Der Antrag kann 
erstmals für nach dem 31.12.2015 erfolgende 
Beteiligungserwerbe gestellt werden. 
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▀ Gehaltsverzicht eines GmbH-

Gesellschafter-Geschäftsführers 

Geldbeträge fließen dem Steuerpflichtigen re-

gelmäßig dadurch zu, dass sie bar ausgezahlt 
oder einem Konto des Empfängers bei einem 

Kreditinstitut gutgeschrieben werden.  

Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung 
hiervon lediglich bei beherrschenden Gesell-
schaftern einer Kapitalgesellschaft. Hier wird 
angenommen, dass sie über eine von der Ge-
sellschaft geschuldete Vergütung bereits im 
Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen können und 

ihnen damit entsprechende – zu versteu-
ernde – Einnahmen zugeflossen sind. Streitig-
keiten mit der Finanzverwaltung sind vorpro-
grammiert, wenn der GmbH-Geschäftsführer 
auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, z. B. 
weil die Kapitalgesellschaft in finanzielle 

Schwierigkeiten gerät.  

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs vom 15.06.2016 kommt es für die Frage, 
ob ein Gehaltsverzicht zu einem Zufluss von 
Arbeitslohn führt, maßgeblich darauf an, wann 
der Verzicht erklärt wurde. Überdies kann der 
Verzicht des Gesellschafters auf seinen Vergü-

tungsanspruch zum Zufluss des Forderungs-
werts führen, soweit mit ihm eine verdeckte 
Einlage erbracht wird. 

Eine zum Zufluss von Arbeitslohn führende 
verdeckte Einlage kann nur dann gegeben 
sein, soweit der Steuerpflichtige „nach Entste-
hung“ seines Gehalts-anspruchs aus gesell-

schaftsrechtlichen Gründen auf diese verzich-
tet. Verzichtet er dagegen bereits „vor Entste-

hung“ seines Gehaltsanspruchs auf diesen, 
wird er unentgeltlich tätig und es kommt nicht 
zum fiktiven Zufluss von Arbeitslohn beim Ge-
sellschafter-Geschäftsführer. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND  

GESTALTUNGSHINWEISE ZUM  
JAHRESSENDE 2017 

▀ Neuregelung bei der Abschreibung 

von geringwertigen Wirtschafts-
gütern ab 01.01.2018 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerprak-
tiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-

sungen wurden die Grenzen für selbstständig 
nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bestimmte Grenzen nicht 
überschreiten – sog. geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) –, angehoben. Danach 
gilt ab 01.01.2018: 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten 800 EUR (bis 
31.12.2017 = 410 EUR) nicht übersteigen, 
können im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung sofort abgeschrieben werden. Wird von 
dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, die 
den Betrag von 250 EUR (bis 31.12.2017 

=150 EUR) übersteigen, in einem laufenden 
Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese 
Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die So-
fortabschreibung der GWG unter 800 EUR, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 800 EUR die 

allgemeinen Abschreibungsregelungen. 

Computerprogramme: Die in den Einkom-
mensteuer-Richtlinien genannte Grenze für die 

Behandlung von Computerprogrammen wie 
Trivialprogramme in Höhe von 410 EUR war 
an die Grenze für die Bewertungsfreiheit ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter angelehnt. Im 

Rahmen der nächsten Überarbeitung der Ein-
kommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine 
Anhebung auf 800 EUR vorgesehen. 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die 
Möglichkeit, GWG über 250 EUR (bis 
31.12.2017 = 150 EUR) und unter 1.000 EUR 
in einen jahresbezogenen Sammelposten ein-

zustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie 
brauchen dann nicht in ein laufendes Ver-
zeichnis aufgenommen werden. Auch Wirt-
schaftsgüter unter 250 EUR (bis 31.12.2017 
unter 150 EUR) können in den Sammelposten 

aufgenommen werden und müssen nicht 

zwingend im Jahr der Anschaffung voll abge-
schrieben werden. 

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das 
Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den 
Sammelposten für alle in einem Wirtschafts-
jahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur ein-
heitlich ausgeübt werden kann.  
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Überlegung: In Hinblick auf diese Neurege-

lungen lohnt sich – aus steuerlicher Sicht und 
wenn wirtschaftlich sinnvoll – ggf. die Be-
schaffung derartiger Wirtschaftsgüter in das 
Jahr 2018 zu verlagern, um damit die besse-

ren Abschreibungsbedingungen zu nutzen. 

 

▀ Weihnachtsfeier/ 

Betriebsveranstaltung 

Für Betriebsveranstaltungen seit dem 
01.01.2015 wurde die bis zum 31.12.2014 
geltende Freigrenze von 110 EUR in einen 
„Freibetrag“ umgewandelt. So bleiben Auf-

wendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, 
auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und 
Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der 
überschrittene Betrag ist dann steuer- und so-
zialversicherungspflichtig.  

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Be-

triebsveranstaltung betragen 10.000 EUR. Der 
Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitneh-
mern zusammen, von denen 25 von je einer 

Person begleitet werden. Die Aufwendungen 
sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf 
jede Person ein geldwerter Vorteil von 
100  EUR entfällt.  

Sodann ist der auf die Begleitperson entfal-
lende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeit-
nehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben 
somit einen geldwerten Vorteil von 100 EUR, 
der den Freibetrag von 110 EUR nicht über-
steigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 
25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vor-

teil 200 EUR. Nach Abzug des Freibetrags von 
110 EUR ergibt sich für diese Arbeitnehmer 
ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von 
jeweils 90 EUR. Er bleibt dann sozialversiche-
rungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % 

pauschal besteuert.  

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Be-
triebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn 
sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Be-
triebsveranstaltung wird als „üblich“ einge-
stuft, wenn nicht mehr als zwei Veran-
staltungen jährlich durchgeführt werden. Auf 

die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt 
es nicht an. Demnach können auch mehrtägi-
ge Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. 
Übersteigt der Betrag 110 EUR, ist der Vor-
steuerabzug (insgesamt) nicht möglich. 

▀ Geschenke an Geschäftsfreunde 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die 

gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ih-
ren Geschäftspartnern mit kleinen Geschen-
ken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, 
die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind 
– also z. B.  Kunden, Geschäftsfreunde –, dür-
fen als Betriebsausgaben abgezogen werden, 

wenn die Kosten der Gegenstände pro Emp-
fänger und Jahr 35 EUR ohne Umsatzsteuer 
(falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist) nicht übersteigen.  

Ist der Betrag höher oder werden an einen 
Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Ge-
schenke überreicht, deren Gesamtkosten 

35 EUR übersteigen, entfällt die steuerliche 

Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. Eine 
Ausnahme sind Geschenke bis 10 EUR. Hier 
geht der Fiskus davon aus, dass es sich um 
Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt 
auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger.  

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von 

bis zu 10.000 EUR im Jahr pro Empfänger mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. So-
li-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) 
versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine 
Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von 
der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäfts-
freunde aus ganz persön-
lichem Anlass (Geburts-

tag, Hochzeit und Hoch-
zeitsjubiläen, Kinderge-
burt, Geschäftsjubiläum) 
im Wert bis 60 EUR müs-

sen nicht pauschal be-
steuert werden. Das gilt 
auch für Geschenke an 

Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). Über-
steigt der Wert für ein Geschenk an Ge-
schäftsfreunde jedoch 35 EUR, ist es nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar! 

▀ Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
neben den üblichen Zuwendungen (Blumen 

o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresen-
de überreichen, kann er auch die besondere 
Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an 
Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe 
von 10.000 EUR pro Jahr bzw. pro Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-
Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pau-

schal besteuert werden. Sie sind allerdings so-
zialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber 
kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben 
ansetzen. 
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▀ Sonderabschreibung für kleine und 

mittlere Unternehmen 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren 
von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. 
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 
Maschinen an-geschafft, können – unter wei-
teren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung sowie in den folgenden 

vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschrei-
bung zusätzlich Sonderabschreibungen in Hö-
he von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch ge-
nommen werden. Der Unternehmer kann ent-
schei-den, in welchem Jahr er wie viel Prozent 
der Sonder-abschreibung beanspruchen will 
und damit die Höhe des Gewinns steuern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünsti-

gung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 EUR 
bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft 125.000 EUR; die 
Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-
Rechnern beträgt 100.000 EUR.  

 

▀ Investitionsabzugsbetrag –  
neue Regeln seit 2016 

Steuerpflichtige können für neue oder ge-

brauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die sie anschaffen oder her-
stellen wollen – unter weiteren Voraussetzun-
gen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu 
mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter 
Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinn-
grenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, 

bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaf-

fungs- oder Her-stellungskosten steuerlich 
gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag 
darf im Jahr der Inanspruchnahme und den 3 
Vorjahren 200.000 EUR je Betrieb nicht über-
steigen.  

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wur-

den die Regelungen zum Investitionsabzugs-
betrag geändert. Daraus ergeben sich je nach 
Jahr der Bildung des In-vestitionsabzugs-
betrags unterschiedliche Voraussetzungen.  

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 

bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in 
den nächsten 3 Jahren für seinen Betrieb eine 
„bestimmte“ Maschine im Wert von netto 
50.000 EUR anschaffen. Hierfür kann er be-

reits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag 
in Höhe von 40 % (= 20.000 EUR) der An-
schaffungskosten in Anspruch nehmen, der 
sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd 
auswirkt.  

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spe-
zielle Maschine, für die er den Investitionsab-

zugsbetrag in Anspruch genommen hat, in-
nerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die 
Bemessungsgrundlage für die weiteren Ab-
schreibungen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 EUR im Anschaffungsjahr vermindern, 

um die erforderliche steuerliche Hinzurech-

nung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 
6.000 EUR) gewinnmindernd ansetzen. 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 
ab dem 01.01.2016: Durch das Steuerände-
rungsgesetz 2015 wurde eine gewisse Flexibi-
lisierung herbeigeführt, sodass ein Investiti-

onsabzugsbetrag auch in Anspruch genommen 
werden kann, ohne dass dafür ein „bestimm-
tes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuer-
pflichtige die Summen der Abzugsbeträge und 
der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu 
machenden Beträge nach amtlich vorge-

schriebenen Datensätzen durch Datenfern-

übertragung übermittelt. 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des 
Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirt-
schaftsjahr rück-gängig zu machen, in dem 
der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten In-

vestitionen unterbleiben. Dafür werden be-
standskräftige Bescheide korrigiert und es 
entstehen Zinsaufwendungen! 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen 
betrieblichen Pkw:  Die Gewährung eines 
Investitionsabzugsbetrags setzt u. a. voraus, 
dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das be-

günstigte Wirtschaftsgut in einer inländischen 
Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= 

betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im 
Jahr des Erwerbes und im Folgejahr). Unter 
diesen Voraussetzungen kann der Investiti-
onsabzugsbetrag auch für einen Pkw in An-

spruch genommen werden. Der Nachweis der 
über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen. 

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließ-
lich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung ge-
stellt – dazu zählen auch angestellte GmbH-

Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 
100%ige betriebliche Nutzung.  
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▀ Belege weiter aufbewahren 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Be-

steuerungsverfahrens will die Bundesregie-
rung bei der Steuererklärung weitgehend ohne 
schriftliche Belege auskommen. Papierbelege 
– wie beispielsweise Spendenquittungen – 
müssen nicht mehr eingereicht, sondern nur 
noch aufbewahrt werden. Der Zuwendungs-

empfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, 
kann die Zuwendungsbestätigung aber auch 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln, 
wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. 
Die Änderungen gelten für alle Zuwendungen 
der Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungs-
empfänger nach 2016 zufließen. Für Einkom-

mensteuer-erklärungen einschließlich des Jah-

res 2016 sind die Belege nach wie vor einzu-
reichen.  

Dazu gehören: 

• Steuerbescheinigungen für Kapitalertrag-
steuer 

• Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge, 

bei der keine Kirchensteuer einbehalten 
wurde, obwohl Kirchensteuerpflicht besteht 

• Bescheinigungen über anrechenbare aus-
ländische Steuern 

• Bescheinigungen über vermögenswirksame 
Leistungen 

• Nachweise der „Unterhaltsbedürftigkeit“ 

• Zuwendungsnachweise wie z. B. Spenden-
bescheinigungen 

Die erforderlichen Belege müssen ab dem 
Veranlagungsjahr 2017 zwar nicht mehr mit 
der Einkommensteuererklärung mitgesandt, 
jedoch jederzeit der Finanzverwaltung bei 

Nachfragen zur Verfügung gestellt werden. Es 
entfällt nicht die Aufbewahrungspflicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▀ Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte 
Eintragung in das Buch gemacht, das Inven-
tar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss 
oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- 
oder Geschäftsbrief empfangen oder abge-
sandt worden oder der Buchungsbeleg ent-

standen ist.  

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte 
Unterlagen nach dem 31.12.2017 vernichtet 
werden:  

• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, In-
ventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-
chungsbelege (Offene-Posten-Buchfüh-

rung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor 
dem 01.01.2008, Bilanzen und Inventare, 
die vor dem 01.01.2008 aufgestellt sind, 
sowie Belege mit Buchfunktion. 

• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 
Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien 
von abgesandten Handels- und Geschäfts-

briefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-
lagen und Lohnkonten, die vor dem 
01.01.2012 entstanden sind. 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 
endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Kla-
geverfahren anhängig sind. 

 

 
 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individu-

elle Beratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und 

gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir 

keine Haftung für den Inhalt. 


